
Gebühren- und Beitragsordnung des NSAC Görlitz e.V. 

Die Beitragsordnung wurde von der Mitgliedervollversammlung am 25.03.2010 beschlossen. 
 

 Der Vorstand  

 

Aufnahmegebühr: 10,00 € 
Einlass/Mitgliedskartenleihgebühr: 15,00 € 
Einzahlungstermine: 1. Halbjahr: 10. Januar des lfd. Jahres 
 2. Halbjahr: 10. Juli des lfd. Jahres 
  

Zahlungsweise bei Lastschriftverfahren: 
Für Neumitglieder des Vereins wird der 1. Beitrag vom Eintrittsmonat bis zum Ende des Halbjahres 

berechnet und innerhalb von 14 Tagen nach Vereinseintritt per Lastschrift eingezogen. 
Vierteljährlich: 

Termine: 10.1., 10.04., 10.07.und 10.10. 
Halbjährlich: 

Termine: 10.1. und 10.07 

monatliche Mitgliedsbeiträge Gültig ab 01.07.2010 

  

Abteilung Gewichtheben  
Kinder bis 14 Jahre 6,00 € 
Jugendliche bis 18 Jahre 10,00 € 
Erwachsene 11,00 € 

  

Abteilung Fitness  
Jugendliche 16 bis 18 Jahre 14,00 € 
Erwachsene 18,00 € 

  

Abteilung Gymnastik/Aerobic/Walking  
alle Mitglieder 9,00 € 

  

Kindersport   
Sport-Kids/Aktiv bis 12 Jahren 5,00 € 

  

Hapkido 
             Kinder 6 - 14 Jahre                                                                    
             Jugendliche bis 18 Jahre 
             Erwachsene 

 
5,00 € 
8,00 € 

10,00 € 

  

Speed-Badminton 
             Kinder 6 - 14 Jahre                                                                    
             Jugendliche bis 18 Jahre 
             Erwachsene 

 
5,00 € 
8,00 € 

10,00 € 

  

Aqua-Fitness 
             alle Mitglieder 

 
14,00 € 

  

Fördernde Mitglieder 5,00 € 

  

Doppel Mitgliedschaft –  
höchster Abteilungsbeitrag plus 
(Höchster Beitrag bei Doppelmitgliedschaft 23€) 

 
5,00 € 

Die Beiträge unterliegen einer Bringepflicht. Nur mit der Beitragszahlung ist ein 
Versicherungsschutz gewährt. 
 

Mahngebühren:           1. Mahnung 14 Tage nach Zahlungserinnerung 
(Mitgliedsbeitrag + Porto) 
2. Mahnung 14 Tage nach erster Mahnung + Mahngebühr 6,00 €  

Jedes Mitglied kann als Helfer zur Absicherung von Vereinsveranstaltungen benannt werden. 
Fernbleiben von o.g. Tätigkeiten nach schriftlicher Einladung kann mit bis zu 5,00 € im Jahr 
geahndet werden. 
Ab dem 01. Januar 2003 ist pro Mitglied eine Umlage in Höhe von  1,00 Euro je Monat 
projektbezogen für die Finanzierung und Refinanzierung für den Um- und Ausbau der "Flora" 
fällig. Diese Umlage ist bis zum 31.12.2013 befristet. 
 


